
Stadt Leverkusen Stand: November 2013 
 
 
 
 
 
 

 

MERKBLATT 

 
 
 
 
Bedingungen Leverkusen-Taler 
 
 
Für den Leverkusen-Taler darf jede Person vorge-
schlagen werden, die sich für andere besonders ein-
setzt. Doch es gibt Ausnahmen: 
 

 In der Regel erhalten ihn keine Personen mit 
Vorstandsposten.  
Ihn erhalten keine Personen, die für ihre ehren-
amtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung 
erhalten (über Fahrtkostenerstattung usw. hin-
aus).  

 Ihn erhalten keine (ehemaligen) Ratsmitglieder.  
 Die zu ehrenden Personen müssen Leverkuse-

ner Bürgerinnen bzw. Bürger sein.  
 Die zu ehrenden Personen dürfen keine Promi-

nente sein.  
 Für die zu Ehrenden soll möglichst eine alters-

mäßige Verteilung erreicht werden und weibli-
che sowie männliche Kandidaten sollen in glei-
chem Maße Berücksichtigung finden.  

 Die Nachhaltigkeit der ehrenamtlichen Arbeit 
soll besondere Berücksichtigung erfahren.  

 Anonyme Vorschläge werden nicht akzeptiert.  
 Keine Vergabe an Personen, die bereits eine 

andere öffentliche Auszeichnung für das rele-
vante ehrenamtliche Engagement erhalten ha-
ben.  

 
 

 


